
www.vgem-dzf.de 20. Jahrgang,Freitag, den 6. Juni 2014, Sonderausgabe

Amts- und Informationsblatt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit 
den Gemeinden: Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube

Wahlbekanntmachung
1. Am  15.06.2014  findet in den Gemeinden Droyßig, Guten-

born, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube die

Stichwahl zur Landratswahl
 Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinden sind in nachfolgend aufgeführte Wahlbe-

zirke eingeteilt:

  Gemeinde Droyßig
 011 Droyßig, 012 Weißenborn, 013 Briefwahlvorstand
  Gemeinde Gutenborn
 021 Bergisdorf, 022 Droßdorf, 023 Kuhndorf, 024 Heucke-

walde, 025 Schellbach, 026 Ossig, 027 Lonzig, 028 Brief-
wahlvorstand

  Gemeinde Kretzschau
 031 Döschwitz, 032 Grana, 033 Salsitz/Kleinosida, 
 034 Mannsdorf, 035 Kretzschau, 036 Briefwahlvorstand
  Gemeinde Schnaudertal
 041 Wittgendorf/Dragsdorf, 042 Großpörthen/Nedissen, 

043 Kleinpörthen, 044 Bröckau, 045 Hohenkirchen, 
 046 Briefwahlvorstand
  Gemeinde Wetterzeube
 051 Breitenbach, 052 Haynsburg, 053 Wetterzeube, 
 054 Briefwahlvorstand
Die Briefwahlvorstände werden nur gebildet, wenn mindes-
tens jeweils 51 Wahlbriefe eingehen, ansonsten wird das 
Briefwahlergebnis in das Ergebnis jeweils eines allgemeinen 
Wahlbezirkes einbezogen.
 Für die Stichwahl ergeht keine gesonderte Wahlbenach-

richtigung.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 

in der Zeit vom 21.04. bis 30.04.2014 übersendet worden sind, 
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die 
wahlberechtigte Person zu wählen hat. Der Briefwahlvorstand 
tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im 
Verwaltungsamt Droyßig, Raum der Schiedsstelle Zeitzer Str. 15 
in Droyßig zusammen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt ab 
18.00 Uhr. 

3. Jede wählende Person hat eine Stimme.
4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal 

bereitgehalten. Sie enthalten die an der Stichwahl teilnehmen-
den Bewerberinnen/Bewerber.

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
 dass sie auf dem Stimmzettel den Namen der Bewerberin/des 

Bewerbers, der oder dem sie die Stimme geben will, durch 
Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei kennzeichnet. 
Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem Stimmzettel, 
der Stimmzettel ist sonst ungültig.

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstan-
des über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur 
in dem für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wahlscheininhaberinnen/Wahlscheininhaber können an 
der Wahl im Wahlgebiet für den der Wahlschein gilt, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
 a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbe-

obachtet ihren Stimmzettel.
 b) Sie legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den 

amtlichen Wahlumschlag und verschließt diesen.
 c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages 

die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl.

 d) Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und 
den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-
briefumschlag.

 e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag
 f) Sie übersendet den Wahlbrief durch die Post an die/den 

auf dem Wahlbriefumschlag angegebene/n Wahlleiterin/
Wahlleiter so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch in der Dienststelle der/des zuständigen Wahllei-
terin/Wahlleiters abgegeben werden.

9. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, 
soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

10. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, 
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht.

11. Personen, die erst zur Stichwahl ihre Wahlberechtigung erlan-
gen, erhalten auf Antrag einen Wahlschein.

 
Droyßig, den 02.06.2014 

gez. Köhler
stellv. Verbandsgemeindebürgermeister
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